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menhängender Fragen der internationalen Sicherheit rich-
tungsweisend sein kann,

betonend, wie wichtig der Multilateralismus beim Ab-
rüstungsprozess sowie bei der Rüstungskontrolle, der Nicht-
verbreitung und damit zusammenhängenden Fragen der inter-
nationalen Sicherheit ist,

Kenntnis nehmend von dem Papier, das der Vorsitzende
der Arbeitsgruppe II während der Arbeitstagung 1999 der Ab-
rüstungskommission vorgelegt hat166, von den durch die Mit-
gliedstaaten schriftlich unterbreiteten Vorschlägen und Auf-
fassungen, die in den während der drei Arbeitstagungen der
Offenen Arbeitsgruppe im Jahr 2003 vorgelegten Arbeitspa-
pieren enthalten sind167, sowie von den Berichten des Gene-
ralsekretärs über die Auffassungen der Mitgliedstaaten hin-
sichtlich der Ziele, der Tagesordnung und des Termins der
vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüs-
tung168,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten der Offenen
Arbeitsgruppe zur Behandlung der Ziele und der Tagesord-
nung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über
Abrüstung, einschließlich der möglichen Einsetzung des Vor-
bereitungsausschusses169,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
die vierte Sondertagung der Generalversammlung über Ab-
rüstung trotz der diesbezüglich unternommenen Anstrengun-
gen noch nicht einberufen worden ist,

1. beschließt, eine auf Konsensbasis tätige Offene
Arbeitsgruppe einzusetzen, die die Ziele und die Tagesord-
nung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über
Abrüstung, einschließlich der möglichen Einsetzung des Vor-
bereitungsausschusses, prüfen soll;

2. beschließt außerdem, dass die Offene Arbeitsgrup-
pe möglichst bald ihre Organisationstagung zur Festlegung
der Termine für ihre Arbeitstagungen in den Jahren 2011 und
2012 abhalten und vor Ende der siebenundsechzigsten Ta-
gung der Generalversammlung einen Bericht über ihre Arbeit
vorlegen soll, der gegebenenfalls auch Sachempfehlungen
enthält;

3. ersucht den Generalsekretär, der Offenen Arbeits-
gruppe im Rahmen der verfügbaren Ressourcen die Unter-
stützung und die Dienste zur Verfügung zu stellen, die sie zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt;

4. beschließt, den Punkt „Einberufung der vierten
Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/67

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)170.

65/67. Festigung des Friedens durch konkrete
Abrüstungsmaßnahmen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 N vom
10. Dezember 1996, 52/38 G vom 9. Dezember 1997, 53/77
M vom 4. Dezember 1998, 54/54 H vom 1. Dezember 1999,
55/33 G vom 20. November 2000, 56/24 P vom 29. Novem-
ber 2001 und 57/81 vom 22. November 2002, ihren Beschluss
58/519 vom 8. Dezember 2003 sowie ihre Resolutionen 59/82
vom 3. Dezember 2004, 61/76 vom 6. Dezember 2006 und
63/62 vom 2. Dezember 2008 mit dem Titel „Festigung des
Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen“,

überzeugt, dass ein umfassendes und integriertes Heran-
gehen an bestimmte konkrete Abrüstungsmaßnahmen häufig
eine Voraussetzung für die Wahrung und Festigung des Frie-
dens und der Sicherheit ist und somit eine Grundlage für eine
wirksame Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit
bildet; solche Maßnahmen umfassen die Einsammlung und
verantwortungsvolle Beseitigung, vorzugsweise durch Ver-
nichtung, von Waffen, die durch unerlaubten Handel oder un-
erlaubte Herstellung beschafft wurden, sowie von Waffen
und Munition, die von den zuständigen nationalen Behörden
als überschüssig deklariert wurden, insbesondere von Klein-
waffen und leichten Waffen, sofern nicht eine andere Form
der Beseitigung oder Nutzung offiziell genehmigt wurde und
vorausgesetzt, dass solche Waffen ordnungsgemäß gekenn-
zeichnet und registriert wurden, sowie vertrauensbildende
Maßnahmen, die Entwaffnung, Demobilisierung und Wieder-
eingliederung ehemaliger Kombattanten, Minenräumung und
Umrüstung,

mit Befriedigung feststellend, dass sich die internationa-
le Gemeinschaft mehr denn je der Bedeutung derartiger kon-
kreter Abrüstungsmaßnahmen bewusst ist, insbesondere in
Anbetracht der zunehmenden Probleme, die durch die exzes-
sive Ansammlung und unkontrollierte Verbreitung von

166 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang II.
167 Siehe A/AC.268/2003/WP.2.
168 A/55/130 und Add.1, A/56/166 und A/57/120.
169 A/57/848 und A/AC.268/2007/2.

170 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Botsuana, Bulga-
rien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bis-
sau, Haiti, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambo-
dscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nige-
ria, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukra-
ine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
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Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich ihrer Muni-
tion, entstehen, welche eine Bedrohung des Friedens und der
Sicherheit darstellen und die Aussichten auf wirtschaftliche
Entwicklung in vielen Regionen verringern, insbesondere in
Postkonfliktsituationen,

betonend, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind,
um im Rahmen von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und
Wiedereingliederungsmaßnahmen konkrete Abrüstungspro-
gramme auszuarbeiten und in den betroffenen Gebieten wirk-
sam umzusetzen und so von Fall zu Fall die Bemühungen um
Friedenssicherung und -konsolidierung zu ergänzen,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Verhütung bewaffneter Konflikte171, in
dem unter anderem auf die Rolle hingewiesen wird, die die
Verbreitung und der unerlaubte Transfer von Kleinwaffen
und leichten Waffen bei der Verschärfung und Verlängerung
von Konflikten spielen,

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten
des Sicherheitsrats vom 31. August 2001172, in der unterstri-
chen wird, wie wichtig praktische Abrüstungsmaßnahmen im
Kontext bewaffneter Konflikte sind, und im Hinblick auf Ab-
rüstungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungspro-
gramme die Wichtigkeit von Maßnahmen zur Eingrenzung
der Sicherheitsrisiken betonend, die sich aus dem Einsatz von
unerlaubten Kleinwaffen und leichten Waffen ergeben,

sowie Kenntnis nehmend von dem mit Unterstützung
der Gruppe von Regierungssachverständigen für Kleinwaffen
erstellten Bericht des Generalsekretärs173 und insbesondere
von den darin enthaltenen Empfehlungen als einem wichtigen
Beitrag zu dem Prozess der Festigung des Friedens durch
konkrete Abrüstungsmaßnahmen,

unter Begrüßung der Tätigkeit des Koordinierungsme-
chanismus der Vereinten Nationen für Maßnahmen gegen
Kleinwaffen, der vom Generalsekretär geschaffen wurde, um
ein ganzheitliches und multidisziplinäres Herangehen an die-
ses komplexe und vielschichtige weltweite Problem zu ge-
währleisten,

sowie begrüßend, dass innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen das System zur Unterstützung der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms geschaffen wurde, das ein um-
fassendes Instrument zur Erleichterung der internationalen
Zusammenarbeit und Hilfe für die Durchführung konkreter
Abrüstungsmaßnahmen bietet und die Abstimmung zwischen
Hilfsbedarf und verfügbaren Ressourcen einschließt,

ferner unter Begrüßung der Berichte der ersten174, zwei-
ten175, dritten176 und vierten177 zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten, in denen unter anderem unterstrichen
wurde, dass die Staaten ermutigt werden, auf bestehenden
Mechanismen wie dem erweiterten System zur Unterstützung
der Durchführung des Aktionsprogramms aufzubauen und
andere Wege zu prüfen, wie der Bedarf und die Ressourcen
wirksam aufeinander abgestimmt und die Hilfe und die Zu-
sammenarbeit wirksamer koordiniert werden können178,

1. betont die besondere Bedeutung der „Leitlinien für
die konventionelle Rüstungskontrolle/-begrenzung und Ab-
rüstung, unter besonderer Berücksichtigung der Festigung
des Friedens im Kontext der Resolution 51/45 N der General-
versammlung“179;

2. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 63/62
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Festigung
des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen180 und
ermutigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen Abma-
chungen und Einrichtungen, die Umsetzung der darin enthal-
tenen Empfehlungen zu unterstützen;

3. betont, wie wichtig es ist, dass in die aufgrund ei-
nes Mandats der Vereinten Nationen eingesetzten Friedenssi-
cherungsmissionen gegebenenfalls und mit Zustimmung des
Gaststaats konkrete Abrüstungsmaßnahmen aufgenommen
werden, um in Verbindung mit Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprogrammen für ehemalige
Kombattanten gegen das Problem des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen vorzugehen, mit dem
Ziel, eine integrierte umfassende und wirksame Strategie des
Waffenmanagements zu fördern, die zu einem tragfähigen
Friedenskonsolidierungsprozess beitragen würde;

4. begrüßt die von der Gruppe interessierter Staaten
durchgeführten Tätigkeiten und bittet die Gruppe, auch wei-
terhin auf der Grundlage der aus früheren Abrüstungs- und
Friedenskonsolidierungsprojekten gewonnenen Erfahrungen
neue konkrete Abrüstungsmaßnahmen zur Festigung des
Friedens zu fördern, insbesondere die von den betroffenen
Staaten selbst, den regionalen und subregionalen Organisatio-
nen sowie den Einrichtungen der Vereinten Nationen ergrif-
fenen oder ausgearbeiteten Maßnahmen;

5. legt in dieser Hinsicht der Gruppe interessierter
Staaten nahe, weiterhin als informelles, offenes und transpa-

171 A/55/985-S/2001/574 und Corr.1.
172 S/PRST/2001/21; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001-31. Juli 2002.
173 A/61/288.

174 A/CONF.192/BMS/2003/1.
175 A/CONF.192/BMS/2005/1.
176 A/CONF.192/BMS/2008/3.
177 A/CONF.192/BMS/2010/3.
178 Ebd., Abschn. V, Ziff. 30 h).
179 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang III.
180 A/65/153.
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rentes Forum zur Unterstützung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseiti-
gung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen unter allen Aspekten181 tätig zu sein, und legt der
Gruppe nahe, den Meinungsaustausch über Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Kleinwaffen betreffenden Prozess der
Vereinten Nationen sowie die wirksame Abstimmung zwi-
schen Bedarf und Ressourcen im Einklang mit dem Ergebnis
der vierten zweijährlichen Tagung der Staaten178 zu erleich-
tern;

6. ersucht den Generalsekretär, dem Sekretariats-Bü-
ro für Abrüstungsfragen ausreichende Ressourcen für die
Weiterführung des Systems zur Unterstützung der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms ab 2012 zur Verfügung zu stel-
len und damit dessen wichtige Rolle bei der Ermittlung und
Weitergabe von Informationen über den Bedarf und die Res-
sourcen abzusichern, um die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu fördern;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten, auch im Rahmen der
Gruppe interessierter Staaten, den Generalsekretär, die zu-
ständigen internationalen, regionalen und subregionalen Or-
ganisationen, im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der
Vereinten Nationen, sowie die nichtstaatlichen Organisatio-
nen auch weiterhin dabei zu unterstützen, den Ersuchen von
Mitgliedstaaten um die Einsammlung und Vernichtung von
Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich ihrer Muni-
tion, in Postkonfliktsituationen nachzukommen;

8. begrüßt die bei der Unterstützung konkreter Ab-
rüstungsmaßnahmen und des Aktionsprogramms erzielten
Synergien im Rahmen des interessengruppenübergreifenden
Prozesses, der Regierungen, das System der Vereinten Natio-
nen, regionale und subregionale Organisationen und Institu-
tionen sowie nichtstaatliche Organisationen umfasst;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung konkreter Abrüstungsmaßnah-
men vorzulegen, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen
Tätigkeiten der Gruppe interessierter Staaten;

10. beschließt, den Punkt „Festigung des Friedens
durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/68

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 183 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/410, Ziff. 88)182:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Ne-
vis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltung: Vereinigte Staaten von Amerika.

181 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.

182 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Arabische Republik Syrien, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien,
Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecua-
dor, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guate-
mala, Indonesien, Irland, Island, Italien, Kanada, Kasachstan, Kirgisi-
stan, Kroatien, Kuba, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mongolei, Montenegro, Myan-
mar, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paki-
stan, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam und Zy-
pern.




